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Amtlicher Theil.
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Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Samoa,
betreffend den Zolltarif 2c. in Markrechnung.

Auf Grund der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung
on ularischer Befugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften

u:n Samoa, und in Ausführung der Gouvernements-Verordnung vom 1. Juni 1901, betreffend die Geltung

er deutschen Reichsmarkrechnung im Schutzgebiete von Samoa, wird hierdurch angeordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.
Sämmtliche bisher in amerikanischer Dollarwährung für Rechnung des Gouvernements erhobenen

zölle, Steuern, Gebühren und sonstige Nebeneinnahmen sind vom heutigen Tage an nach Maßgabe des
sierunter stehenden Tarifs*) in Markrechnung zu erheben.

A. Einfuhrzölle.

1. Auf Ale, Porter und Bier für ein Liter. — Mk. 20 Pf.

2. = Spirituosen für ein Litter 2 50

3. -- Wein mit Ausnahme von Schaumwein für ein Liter — - 50 —

4. .Schaumwein für ein Liter 1 . 40

5. .= Tabak für ein Kilogramm 4 = 50

6.Cigarren für ein Kilogramm 9 —-

*) Die unter A bis E aufgeführten Positionen sind diejenigen des zweiten Abschnitts des Artikels VI der
leneral-Akte der Samoa-Konferenz zu Berlin vom 14. Juni 1889. Die übrigen Positionen beruhen auf noch geltenden

orschriften der ehemaligen Munizipalität.
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7. auf Waffen zu Sportzwecken für das Stüüick 156 Mk. — Pl.
8..-Pulver für ein Kilograum 2 . 50
9. Zoll auf alle importirten Waaren und Güter mit Ausnahme

der vorgenannten, vom Weree 10 P6s.

B. Ausfuhrzölle.

(Aufgehoben.)
C. Jährlich zu erhebende Steuern.

1. Kopfsteuer auf Samoaner und andere Sudsee- Insulaner mit Ausnahme der
farbigen Kontraktarbeiter ........... 4Mk.—P

2. Aufgehoben.
3. Auf Boote, welche zu Handels= und anderen Zwecken bestimmt sind (mit Aus-

schluß der Eingeborenen-Kanus und Boote, welche nur zur Veförderung des
Eigenthums ihrer Besitzer bestimmt sind) für jedes 16. —

4. Auf Feuerwaffen für das Stück 8. —

5. Auf Wohnhäuser (mit Ausschluß der samoanischenWohnhäuser der Eingeborenen)
und auf Land und Häuser, welche zu Handelszwecken dienen, vom Werthe 1 PCt.

6. Besondere Steuern für Händler, wie folgt:

Klasse 1: Auf Lagerräume, aus welchen monatlich verkauft wird rür
8000 Mk. oder mehr, auf jeden Lagerraum. 400 Mk. —*i

2: Unter 8000 Mk. und für nicht weniger als 4000 MM. 200
-3·: 400 Mm „ - - 2000 . 150 - —

= 4: = 2000 „ - -1000 -. . 100 —

-5.: = 1000 50 —

D. Gelegentliche Steuern.
1. Auf Handel treibende Schiffe von mehr als 100 Tons Ladung, welche Apia

anlaufen, für jedes Anlausen 40 —

2. Auf Urkunden über Grundbesitz mit der Maßgobe, daß vor der Eintragung die
Bezahlung zu erfolgen hat und daß ohne solche der Titel nicht für gültig er-
achtet werden soll, vom Werthe der gezahlten Gegenleistung 2 péCt.

3. Auf andere schriftliche Urkunden über Eigenthums-Uebertragung vom Verkaufspreis 1

Der Beweis der Zahlung der beiden letzterwähnten Steuern kann durch

gültige Stempel auf der Urkunde oder anderweit durch die schriftliche Quittung
des zuständigen Steuereinnehmers geführt werden.

4. Fleischer, welche keine Lizenzabgabe zahlen, haben von ihren Verkäufen zu entrichten 1

E. Lizenzgebühren.

Niemand soll als Eigenthümer oder Leiter in einer der folgenden Berufsarten oder Beschäftigunger
thätig sein, ohne hierfür eine Lizenz erlangt zu haben. Hierfür ist im Voraus die folgende Steuer zu zohlen.

Wirthshausbesitzer .. .. .monatlich40Mc— Pf.

Rechtsamvälte..... ..... ..Iährlich250- -

Aerzte und Zahnärzte . .. ..... .. OD 120- —.

Auktionatoren und Kommissionäre ..... .. - 160-—-

Bäcker . - 50 — "

Bankiers und #antgsselchef - 260 - —
Barbiere .... . . - 25. —

Grobschmiden . . - 20-——-

Bootszimmerleute - 25-—-

Flenchcr.. - 50 - — —

Lastboote oder Leichter - 25. —

Zimmerleute - 25 —

Photographen oder * - 50 —
Ingenieure. - 60 - — "4

Ingenieurgehülfen - 25. —"

Ingenieurlehrlinge Ol 12 — —
Hausirer - 4 — :

Lootslen - 100 —

Druckerpressen. O- 50
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Segelmacher aaüaüaährlich 25 Mk. — Pf.
Schiffsbaumeister ........«. - 25 —

Schuhmaher - 25 —.

LandvermesesnIl OD 25. —

Schneden - 25. —

Bootsleute " 250 —

Verkäufer, Buchhalter, Handlungsgehülfen mit * als
300 Mk. monatlichem Gehalt . - 12 —

Desgleichen mit über 300 Mk. monatlichem Gehalt. .. --25-—-

WetßeArbeiterundBedienstete1ederEinzelne.... - 20 — 4

Faktoreiarbeiter und unabhängige Arbeitsleuite - 20 —

F. Hundesteuer.

Für jeden Hund innerhalb der Munizipalitit - 6 -——

G. Steuer auf Schaustellungen.

Carouseeu muonatlich 40 —
Circus. ....... - 100 —

Schießuhben O 20 —

H. Nebeneinnahmen.

Klarirungsgebühren. . .8Mk.-—Pf.

Hafen- und Lootsengebühren, pro Fuß Tiesgang eines Schiffes je ein- und auswärts . 4 - —
Quarantänegebühren für je 100 Registertonnen 4.—
Zollniederlage, Gebühren pro Kollo unter 1 chm Rauminhal, monatlich — 20 =

Arbeitslohn für Aufnahme in die Niederlage pro Kollo — 40

(Für Kollis je über 1 chm Rauminhalt sind die doppelten Gbheen vi zuen)
Verkauf von Schießpulbern . 5-——-

Beitrag zur Vergütung von Hutuzallaffeher.proTes . 12—
Bebühren für Waffenerlaubnißschein ........ .20-

Apia, den 1. Juli 1901.

Der Kaiserliche Gouverneur.

(gez.) Solf.

Gouvernementskurs in Deutsch-Ostafrika.

Der amtliche Kurs der Rupie ist durch das Kaiserliche Gouvernement von Deutsch-Ostafrika für

den Monat August 11901 auf 1,38375 Mark = 1 Rupie —ö# worden.
— — — — — — — — — — — . —

Personalien
Kaiserliche Schutgtruppen.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.
A. K. O. vom 17. August 1901.

Dr. Schellmann, Oberarzt, wird vom 1. September d. Is. ab zur Dienstleistung beim Oberkommando

der Schutztruppen kommandirt.

A. K. O. vom 18. August 1901.

v. Grawert (Werner), Küster, Oberleutnants,
Styx, Braumüller, Leutnants,
Dr. Kelbling, Dr. Lott, Stabsärzte, und Dr. Feldmann, Oberarzt. —

Anträge um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere 2K Jahre genehmigt.

Schutztruppe für Kamerun.

Langheld, Hauptmann und Kompagniechef,
v. Madai, Oberleutnant, — Anträge um Belassung bei der Schutztruppe auf weitere 21 Jahre genehmigt.

Schutztruppe für Südwestafrika.
Eggers, Oberlentnant, am 31. August d. Is. aus der Schutztruppe ausgeschieden und mit dem 1. Sep-

tember d. Is. im Feldartillerie-Regiment Nr. 46 angestellt.
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